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Bereitschaftsdienste Elbe-Fläming-Kurier
(für diese Angaben übernimmt die Redaktion keine Gewähr!)

Allgemeinmedizin
Neustrukturierung des vertragsärztlichen Bereitschafts-
dienstes
Die ärztliche Versorgung der Orte und Ortsteile Coswig (An-
halt), Buko, Bräsen, Cobbelsdorf, Düben, Hundeluft, Jeber-
Bergfrieden, Klieken, Köselitz, Möllensdorf, Ragösen, Senst, 
Serno, Stackelitz, Thießen, Wörpen und Zieko erfolgen ein-
heitlich durch den Bereitschaftsdienst Dessau-Rosslau.
Die Dienstzeiten des Bereitschaftsdienstarztes sind:
Montag bis Freitag jeweils von 19.00 Uhr bis 07.30 Uhr und
Sonnabend, Sonntag sowie Feiertag von 07.00 Uhr bis 07.00 
Uhr des folgenden Tages.
Patienten erreichen den diensthabenden Bereitschaftsarzt 
über die Rettungsleitstelle der Stadt Dessau-Rosslau Tel.: 
(0340) 8505040.
In den Zeiten zwischen dem regulären Ende der Sprechstun-
de und dem Beginn des Bereitschaftsdienstes, geben die 
Hausarztpraxen Auskunft, auch über den Anrufbeantworter, 
bei welchem Arzt sich dringend behandlungsbedürftige Pati-
enten vorstellen können.
Desweiteren können sie auch bei dringender ärztlicher Hilfe 
die bundesweite Rufnummer 116117 anwählen.

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte
Notdienst für Coswig (Anhalt) und Ortschaften:
Der Bereitschaftsdienst ist an den folgenden Tagen in der 
Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr in der eigenen Praxis erreichbar.
19./20. März 2016	 Herr ZA Pohl
	 Coswig (Anhalt), R.-Breitscheid-Str. 9
	 Tel.: 034903 63372
25./26. März 2016	 Frau Dr. Brauner
	 Dessau-Roßlau, Luchstr. 26
	 Tel.: 034901 82219
27./28. März 2016	 Frau ZÄ Wachtel
	 Dessau-Roßlau, Luchstr. 26
	 Tel.: 034901 82219

Notdienste der Apotheken in dringenden 
Notfällen und bei Notrezepten
Not-Dienstplan der Apotheken für den Bereich Coswig 
(Anhalt) 
Bitte entnehmen Sie die Bereitschaftsdienste für die Apothe-
ken dem aktuellen Aushang an der Türen in der Coswiger 
Stadt-Apotheke am Markt 5-6 sowie der Coswiger Friederi-
ken-Apotheke in der Friederikenstraße 19.
Die aktuellen Notdienstpläne können auch unter aponet.de 
abgerufen werden.

Stadt Coswig (Anhalt) und Stadtwerke 
Coswig (Anhalt)
Die Erreichbarkeit des Bereitschaftsdienstes im Stadtgebiet 
der Stadt Coswig (Anhalt) und in den Ortsteilen ist wie folgt 
geregelt: 
Zur Gefahrenabwehr ist außerhalb der Dienstzeiten des Ord-
nungsamtes der Stadt Coswig (Anhalt) prinzipiell die Einsatz-
leitstelle des Landkreises Wittenberg unter der Tel. Nr.: 03491 
19222 zu informieren. 
Bei Störungen und Havarien bei der Trinkwasserversorgung 
in der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortschaften Zieko, Dü-
ben, Buko, Klieken mit Ortsteil Buro sowie bei Störungen 
und Havarien bei der Fernwärmeversorgung im Wohngebiet 
Beethovenring und im kommunalen Bereich der Stadt Cos-
wig (Anhalt) ist werktags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 07.00 
Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen ebenfalls die Einsatzleit-
stelle des Landkreises Wittenberg unter der Tel. Nr.: 03491 
19222 zu benachrichtigen.

Abwasserverband Coswig (Anhalt)
Bei Stör- und Havariefällen der Abwasserentsorgung im Ver-
bandsgebiet Coswig (Anhalt), (Stadt Coswig (Anhalt), Ortstei-
le der Stadt Coswig Zieko, Buko, Cobbelsdorf/Pülzig, Düben, 
Klieken/Buro, Köselitz, Möllensdorf, Senst, Wörpen/Wahls-
dorf sowie Lutherstadt Wittenberg mit dem Ortsteil Griebo) 
ist zu den Geschäftszeiten - Montag bis Donnerstag von 
07.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag von 07.30 Uhr bis 14.30 
Uhr der Abwasserverband Coswig (Anhalt) unter der Ruf-Nr. 
034903 5230 und in den übrigen Zeiten sowie an Sonn- und 
Feiertagen der Bereitschaftsdienst des Abwasserverbandes 
Coswig (Anhalt) unter der Tel. Nr.: 0173 8625659 erreichbar.

Beerdigungsinstitute
Beerdigungsinstitut Kossack
Tag und Nacht dienstbereit, auch an Sonn- und Feiertagen
Roßlau, Berliner Straße 44, Tel.: 034901 8950
Coswig/Anh., Wittenberger Str. 53, Tel.: 034903 62996
Antea Bestattungen
Tag und Nacht dienstbereit, auch an Sonn- und Feiertagen
Tel.: 034903 62293
06869 Coswig (Anhalt), Wittenberger Straße 73 (Eingang 
Friedhof)

Abwasser- und Wasserzweckverband 
Elbe-Fläming
Weizenberge 58, 39261 Zerbst/Anhalt
von 7.00 - 17.00 Uhr
Tel.: 03923 61040, Fax.: 03923 610488
von 17.00 - 7.00 Uhr
Havariedienst Abwasser: 03923 485677
Havariedienst Trinkwasser: 0391 8504800

Schornsteinfegermeister Harald Heise 
Friederikenstraße 9
06869 Coswig (Anhalt)
Tel./Fax.: 034903 59848
Mobil: 0177 7265339
E-Mail: bsm-harald-heise@gmx.de

Bereitschaftsdienst Elektro
Stadt Coswig (Anhalt)
Fa. Elektro-Knichal, 24 Std.-Notdienst: 0175 1502623
Fa. ELEKTRO BECKHOFF GmbH, Mobil: 0151 15120763

REMONDIS GmbH & Co. KG
(Region Nord - Klieken An der B 187)
Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do., Fr.	 8 bis 17 Uhr
Di.	 8 bis 18 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat	 9 bis 12 Uhr
Tel.: 034903 5150
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Beschlussübersicht der 10. Sitzung  
des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt)  
vom 03.03.2016
öffentlicher Teil
Beschluss	 Abstimmungsergebnis
COS-BV-188/2015
Haushaltskonsolidierungs-	 Ja 23 Nein 1 Enthaltung 2 
konzept zum Haushalt 2016	 Befangen 0
COS-BV-189/2015
Haushaltssatzung und	 Ja 21 Nein 1 Enthaltung 4 
Haushaltsplan 2016	 Befangen 0
COS-BV-219/2016
Annahme von Spenden an die	 Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Stadt Coswig (Anhalt) im Haus-	 Befangen 0
haltsjahr 2015
COS-BV-173/2015
Satzung über die Erhebung	 Ja 22 Nein 1 Enthaltung 3
von Verwaltungskosten im	 Befangen 0
eigenen Wirkungskreis der
Stadt Coswig (Anhalt)
(Verwaltungskostensatzung)
COS-BV-203/2016
2. Änderung Flächen-	 Ja 19 Nein 4 Enthaltung 3
nutzungsplan Düben	 Befangen 0
- Abwägungsbeschluss
COS-BV-204/2016
2. Änderung Flächennutzungs-	 Ja 19 Nein 4 Enthaltung 3 
plan Düben	 Befangen 0
- Feststellungsbeschluss
COS-BV-211/2016
Wirtschaftsplan 2016 des	 Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Eigenbetriebes Stadtwerke	 Befangen 0
Coswig (Anhalt)
hier: Beitrittsbeschluss
nichtöffentlicher Teil
COS-BV-216/2016
Städtebaulicher Denkmal-	 Ja 19 Nein 2 Enthaltung 4 
schutz	 Befangen 1
COS-BV-221/2016
Kreditangelegenheiten	 Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
	 Befangen 0 

Satzung über die Erhebung  
von Verwaltungskosten im eigenen  
Wirkungskreis der Stadt Coswig (Anhalt)  
(Verwaltungskostensatzung)
Aufgrund der §§ 5, 8 und 99 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
S 288), in der derzeit geltenden Fassung und aufgrund der §§ 2 
und 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) vom 13. De-
zember 1996 (GVBl. LSA S. 405), in der derzeit geltenden Fas-
sung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) am 03.03.2016 
folgende Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im 
eigenen Wirkungskreis der Stadt Coswig (Anhalt) erlassen:

§ 1 
Allgemeines

(1) Als Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwal-
tungstätigkeiten - im nachfolgenden: Verwaltungstätigkeiten - im 
eigenen Wirkungskreis der Gemeinde werden nach dieser Satzung 
Gebühren und Auslagen - im nachfolgenden: Kosten - erhoben, 
wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Verwaltungstä-
tigkeiten sind auch Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe.
(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer 
kostenpflichtigen Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag abge-
lehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor der Ent-
scheidung zurückgenommen wird.
(3) Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
bleibt unberührt.

§ 2 
Höhe der Kosten - Kostentarif

(1) Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostentarif, 
der Bestandteil dieser Satzung ist.
(2) Auslagen nach § 6 werden grundsätzlich in der Höhe erhoben, 
in der sie tatsächlich entstanden sind; in den Fällen des § 6 Abs. 2 
Nr. 8 ist die Höhe der Auslagen an Hand des Kostentarifs, der 
Bestandteil dieser Satzung ist, zu ermitteln.

§ 3 
Bemessungsgrundsätze

(1) Ist für den Ansatz einer Gebühr durch den Kostentarif ein 
Rahmen (Mindest- und Höchstsatz) bestimmt, so sind bei der 

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Donnerstag, dem 31. März 2016

Annahmeschluss für redaktionelle
Beiträge und Anzeigen:
Donnerstag, der 17. März 2016
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„Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang“

Konrad Adenauer
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Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwaltungsaufwandes 
sowie der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der 
Verwaltungstätigkeit oder die Bedeutung der Verwaltungstätig-
keit für den Gebührenschuldner zu berücksichtigen.
(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten 
nebeneinander vorgenommen, so ist für jede Verwaltungstätig-
keit eine Gebühr zu erheben.
(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit
a)	 ganz oder teilweise abgelehnt oder
b)	 zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist,
so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages er-
mäßigt werden.
(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder be-
ruht er auf unverschuldeter Unkenntnis, so kann die Gebühr au-
ßer Ansatz bleiben.
(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen 
Rechtsbehelf hin vorgenommen, so wird die für die Ablehnung 
erhobene Gebühr angerechnet.

§ 4 
Rechtsbehelfsgebühren

(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für 
die Entscheidung über den Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der 
Gebühr, die für die angefochtene Verwaltungstätigkeit anzusetzen 
war, mindestens jedoch 25 EURO. War für die angefochtene Ent-
scheidung keine Gebühr anzusetzen, beträgt die Gebühr für die 
Entscheidung über den Widerspruch 25 bis 402 EURO. 
(2) Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben oder wird er 
ganz oder teilweise zurückgenommen, so ermäßigt sich die aus 
Abs. 1 ergebende Gebühr nach dem Umfang der Abweisung 
oder der Rücknahme, im Falle der Rücknahme auf höchstens 
25 v.H.
(3) Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder teilweise aufge-
hoben oder zurückgenommen, so sind die gezahlten Rechtsbe-
helfskosten ganz oder teilweise zu erstatten, es sei denn, dass 
die Aufhebung allein auf unrichtigen oder unvollständigen An-
gaben desjenigen beruht, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.

§ 5 
Gebührenbefreiung

(1) Gebühren werden nicht erhoben für
1.	 mündliche Auskünfte, soweit damit kein erheblicher Zeitauf-

wand verbunden ist,
2.	 Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden Angelegenhei-

ten:
	 a)	 Arbeits- und Dienstleistungssachen,
	 b)	 Besuch von Schulen,
	 c)	 Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengel-

dern, Krankengeldern, Unterstützungen und dergleichen 
aus öffentlichen und privaten Kassen,

	 d)	 Nachweis der Bedürftigkeit
3.	 Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, die 

die Stundung, Niederschlagung oder den Erlass von Verwal-
tungskosten betreffen,

4.	 steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge,

5.	 Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, zu 
denen in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde 
im Land, eine Behörde des Bundes oder die Behörde eines 
anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei denn, 
dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist,

6.	 Maßnahmen der Amtshilfe.
(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann über die in Abs. 1 ge-
nannten Fälle hinaus ganz oder teilweise abgesehen werden, 
wenn daran ein öffentliches Interesse besteht.

§ 6  
Auslagen

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme von 
Amtshandlungen oder sonstigen Verwaltungstätigkeiten Aus-
lagen notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten 

sind, so hat der Kostenschuldner sie zu erstatten. Dies gilt auch, 
wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. Auslagen hat der Kos-
tenschuldner auch dann zu erstatten, wenn sie bei einer anderen 
am Verfahren beteiligten Behörde entstanden sind.
(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben:
1.	 Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen sowie für 

die Ladung von Zeugen und Sachverständigen. Wird durch 
Bedienstete der Gemeinde zugestellt, so werden die für die 
Zustellungen durch die Post mit Zustellungsurkunde entste-
henden Postgebühren erhoben.

2.	 Telegraphen-, Fernschreib- und Telefaxgebühren sowie Ge-
bühren für Ferngespräche.

3.	 Kosten öffentlicher Bekanntmachungen.
4.	 Zeugen- und Sachverständigengebühren.
5.	 Bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten.
6.	 Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für 

ihre Tätigkeit zu zahlen sind.
7.	 Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen.
8.	 Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Abschriften, 

Durchschriften, Auszüge, Kosten für Fotokopien, Lichtpau-
sen und Vervielfältigungen nach den im Kostentarif vorgese-
henen Sätzen.

(3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und beim Ver-
kehr der Gebietskörperschaften (einschließlich Verwaltungsge-
meinschaften) im Lande untereinander werden Auslagen nur 
erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25,00 EURO 
übersteigen.

§ 7 
Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1.	 wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat,
2.	 wer die Kosten durch eine der Gemeinde gegenüber abge-

gebene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat,
3.	 wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetz haftet.
(2) Kostenpflichtiger nach § 4 ist derjenige, der den Rechtsbe-
helf eingelegt hat.
(3) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 8 
Entstehung der Kostenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Ver-
waltungstätigkeit oder mit der Rücknahme des Antrages.
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit 
der Aufwendung des zu erstattenden Betrages.
(3) Eine Verwaltungstätigkeit kann von der vorherigen Zahlung 
der Gebühren und Auslagen oder von der Zahlung oder Sicher-
stellung eines angemessenen Gebührenvorschusses abhängig 
gemacht werden. Wenn der Vorschuss die endgültige Gebüh-
renschuld übersteigt, ist er zu erstatten.

§ 9 
Festsetzung, Fälligkeit und Vollstreckung

(1) Gebühren und Auslagen werden durch Bescheid festgesetzt. 
Sie werden mit Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den 
Kostenschuldner fällig, wenn nicht der Bescheid einen anderen 
Zeitpunkt bestimmt.
(2) Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten 
können von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der 
Zahlung oder Sicherstellung eines angemessenen Kostenvor-
schusses abhängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die 
endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten.
(3) Gebühren und Auslagen werden im Verwaltungszwangsver-
fahren nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 20. Februar 2015 (GVBl. LSA S. 50) in der 
jeweils geltenden Fassung vollstreckt. 

§ 10 
Billigkeitsmaßnahmen

Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können entspre-
chend § 13 a KAG-LSA ganz oder teilweise gestundet werden, 
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Anlage 1:
Personalkostentabellen für Beamte und tariflich Beschäftigte in EURO
Kosten eines Verwaltungsarbeitsplatzes - Beamte
(lt. KGSt-Bericht 4/2013, vom 30.09.2013, Az.: 104533)
Grundlage in h: 1.633

Besoldungsgruppe Personalkosten Sachkosten-
pauschale

Gemeinkosten Gesamtkosten Kosten je
Stunde in EURO

Mittlerer Dienst
A6 42.300 9.700 8.400 60.400 36,99
A7 50.700 9.700 10.140 70.540 43,20
A8 55.900 9.700 11.180 76.780 47,02
A9 61.100 9.700 12.220 83.020 50,84
A9 + AZ 66.300 9.700 13.260 89.260 54,66
Gehobener Dienst
A9 51.200 9.700 10.240 71.140 43,56
A10 64.900 9.700 12.980 87.580 53,63
A11 72.000 9.700 14.400 96.100 58,85
A12 79.900 9.700 15.980 105.580 64,65
A13 88.900 9.700 17.780 116.380 71,27
Höherer Dienst
A13 89.000 9.700 17.800 116.500 71,34
A14 96.500 9.700 19.300 125.500 76,85
A15 109.800 9.700 21.960 141.460 86.62
A16 123.200 9.700 24.640 157.540 96,47
B2 128.700 9.700 25.740 164.140 100,51

Kosten eines Verwaltungsarbeitsplatzes - tariflich Beschäftigte
(lt. KGSt-Bericht 4/2013, vom 30.09.2013, Az.: 104533)
Grundlage in h: 1.633

Entgeltgruppe Personalkosten Sachkosten-
pauschale

Gemeinkosten Gesamtkosten Kosten je 
Stunde in EURO

E 2 37.300 9.700 7.460 54.460 33,35
E 3 39.100 9.700 7.820 56.620 34,67
E 5 42.000 9.700 8.400 60.100 36,80
E 6 45.500 9.700 9.100 64.300 39,38
E 8 49.300 9.700 9.860 68.860 42,17
E 9 58.500 9.700 11.700 79.900 48,93
E 10 66.400 9.700 13.280 89.380 54,73
E 11 72.400 9.700 14.480 96.580 59,14
E 12 79.700 9.700 15.940 105.340 64,51

Kostentarif (nach KGst Bericht 4/2013, vom 30.09.2013, Az. 10 45 33)  
zur Verwaltungskostensatzung der Stadt Coswig (Anhalt)

Gebühren sind zu erheben, soweit nicht andere Rechtsvorschriften besondere Beiträge bestimmen.
Auslagen sind auch dann zu erheben, wenn für die Amtshandlung selbst Gebührenfreiheit besteht.

wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-
dung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach der 
Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil er-
lassen werden.

§ 11 
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes

Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt gelten sinngemäß, soweit die Regelungen des 
KAG-LSA nicht ausdrücklich entgegenstehen.

§ 12 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verwaltungskostensatzung vom 8.01.2010, 
zuletzt geändert am 8.7.2011, außer Kraft.

Coswig (Anhalt), den 03.03.2016

Berlin
Bürgermeisterin 

1.	 Abschriften, Durchschriften und andere Vervielfälti-
gungen

1.1.	 Abschriften je angefangene Seite
	 im Format A 4 	 10,00 €
	 Schriftstücke in fremder Sprache 	 20,00 €

1.2.	 Durchschriften und Kopien 
1.2.1.	 im Format A 4 	 0,30 €
1.2.2.	 im Format A 3	 0,60 €
1.2.3.	 im Format A 2	 2,00 €
1.2.4.	 im Format A 1	 3,00 €
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1.2.5.	 im Format A 0	 6,00 €
1.2.6.	 Farbkopie A 4	 3,00 €
1.2.7.	 Farbkopie A 3	 4,00 €
1.2.8.	 Farbkopie A 1	 6,00 €
1.2.9.	 Farbkopie A 0	 8,00 €
1.2.10. 	 Kopie in den Größen A4 - A1, 
	 die aus mehreren Plänen zusammen-
	 gefügt werden muss.	 nach Zeitaufwand
1.2.11	 Überlassung elektronische 
	 gespeicherte Daten inkl. Überlassung 
	 eines Datenträgers 	 nach Zeitaufwand

2.	 Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse	 Zeugnisse, 
Bescheinigungen und Ausweise

2.1.	 Beglaubigungen von Unterschriften 	 3,30 €
2.2.	 Beglaubigung von Abschriften, Kopien 
	 und anderen Vervielfältigungen 
	 der Erstausfertigung 	 6,00 €
	 je Durchschrift	 1,80 €
2.3.	 Ausstellung von Zeugnissen, 
	 Bescheinigungen und Ausweisen
	 (wenn die Gebühr nicht nach 
	 anderen Tarifen zu erheben ist) 	 nach Zeitaufwand

3.	 Akteneinsicht, Auskünfte, Genehmigungen
3.1.	 beaufsichtigte Einsicht in Akten, Register, Karteien und 

dergleichen, soweit sie nicht zur Einsichtnahme öffentlich 
ausgelegt sind und wenn in einer anderen Tarifnummer

	 keine Gebühr vorgesehen ist 	 nach Zeitaufwand
3.2.	 unbeaufsichtigte Einsicht in Akten, Register, Karteien und 

dergleichen, soweit sie nicht zur Einsichtnahme öffentlich 
ausgelegt sind und wenn in einer anderen Tarifnummer 
keine Gebühr vorgesehen ist 	 6,50 €

3.3.	 Schriftliche Auskünfte aus Akten, Register, Karteien, Kon-
ten und dergleichen 	 nach Zeitaufwand

3.4.	 Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Er-
klärung, die von Privatpersonen zu deren Nutzung ge-
wünscht wird (Ausnahme sind Rechtsbehelfsbelehrun-
gen)	 nach Zeitaufwand

3.5.	 Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer Amts-
handlung aus anderen Gründen als wegen Unzuständig-
keit der Behörde	 nach Zeitaufwand

3.6.	 Zurücknahme eines Antrages auf Vornahme einer Amts-
handlung nach Beginn

	 der sachl. Bearbeitung	 nach Zeitaufwand

4.	 Steuern, Finanzen
4.1.	 Aufstellung über den Stand des Steuerkontos für jedes 

Halbjahr	 10,00 €
4.2.	 Zweitausfertigung von Steuer- oder sonstiger Quittun-

gen 	 10,00 €
4.3.	 Ersatzstücke für verlorengegangene Hundesteuermar-

ken	 6,00 €
4.4.	 Ausstellung von Einheitswertbescheinigungen und Unbe-

denklichkeitsbescheinigungen 	 20,00 €

5.	 Bauverwaltung, Liegenschaften
5.1.	 Kostenerstattung für die Ausgabe von Verdingungsunter-

lagen bei öffentlichen Ausschreibungen mit einem Leis-
tungsverzeichnis von 1 - 50 Seiten	 10,00 €

5.2.	 Kostenerstattung für die Ausgabe von Verdingungsunter-
lagen bei öffentlichen Ausschreibungen mit einem Leis-
tungsverzeichnis von 51 - 100 Seiten	 20,00 €

5.3.	 Genehmigungen, Versagungen, Negativatteste im Be-
reich des Sanierungsgebietes 	 nach Zeitaufwand

5.4.	 Bescheinigung nach § 7 h) Einkommenssteuergesetz für 
das Sanierungsgebiet 	 nach Zeitaufwand

5.5.	 Zustimmungen, Stellungnahmen für baugenehmigungs-
freie 

	 Werbeanlagen	 nach Zeitaufwand
5.6.	 für Anträge auf Veränderungen kommunaler öffentlicher 

Flächen (z. B. Anlegen einer Grundstückseinfahrt) 
		  nach Zeitaufwand
5.7.	 Auszug aus Grundstücksakten 	 nach Zeitaufwand

5.8.	 Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige 
Erklärungen zugunsten von Grundpfandrechten Dritter, 
insbesondere gegenüber Auflassungsvormerkungen und 
Vorkaufsrechten, sowie Belastungsgenehmigungen 

		  nach Zeitaufwand
5.9.	 Allgemeine Grundbuchsachen wie Rangrücktritte, Lö-

schungsbewilligungen, Verzichtserklärungen, Zustim-
mungserklärungen

	 nach ErrbaurechtsVO 	 nach Zeitaufwand
5.10.	 Gebühr für eine Hausnummer	 30,00 €
5.11.1	 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen 

bzw. die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts (Negativ-
zeugnis) nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BauGB, wenn es sich 
um ein einziges Flurstück handelt	 40,00 €

5.11.2	 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen 
bzw. die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts (Negativ-
zeugnis) nach § 26 Abs. 1 Satz 3 BauGB, wenn der Ein-
zelbescheid mehrere Flurstücke betrifft

		  nach Zeitaufwand
5.12.	 Genehmigungen und Überwachung von Arbeiten, die für 

Rechnung Dritter von Unternehmern an Straßen, Plätzen 
und Kanälen und sonstigen Anlagen ausgeführt werden 

		  nach Zeitaufwand
5.13.	 Übernahme der gesetzlichen Vertretung gemäß Art. 233 

§ 2/3 EG BGB bzw. § 11 VermG und Handlungen im Rah-
men dieser gesetzlichen Vertretung	 nach Zeitaufwand

6.	 Archiv
6.1.	 familiengeschichtliche Auskünfte 
	 für Privatpersonen 	 nach Zeitaufwand
6.2.	 Negativattest zu familiengeschichtliche Auskünfte für Pri-

vatpersonen	 nach Zeitaufwand
6.3.	 Benutzung des Archivs 	 nach Zeitaufwand

7.	 Rechtsbehelfe
	 Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe soweit 

nicht § 4 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungskostensatzung 
anzuwenden ist und der Rechtsbehelf erfolglos bleibt 
oder der Rechtsbehelf Erfolg hat, die angefochtene Ver-
waltungstätigkeit aber auf Grund unrichtiger oder un-
vollständiger Angaben vorgenommen bzw. abgelehnt 
worden ist, einschließlich der Entscheidung über Wider-
spruch Dritter	 nach Zeitaufwand

8.	 Faxgebühren	 1,30 €

9.	 Standesamt
9.1.	 Namensgebung innerhalb der regulären Öffnungszeiten 
		  64,00 €
9.2.	 Bekräftigung des Ehejubiläums innerhalb der regulären 

Öffnungszeiten 	 64,00 €

10.	 Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligun-
gen und andere zum unmittelbaren Nutzen der Betei-
ligten vorgenommenen Verwaltungstätigkeiten, wenn 
keine andere Gebühr vorgeschrieben ist. 

		  nach Zeitaufwand

Die Gebühren werden nach Zeitaufwand bemessen. Dabei ist 
der Zeitaufwand in 1/4-Stundeneinheiten festzustellen. Die 
Gebühr übersteigt nicht die Höhe eines Tagessatzes.
Die Basis für die Berechnung der Gebühr sind die Kosten 
des Arbeitsplatzes, die sich nach KGSt aus Personalkosten, 
Sachkosten und Gemeinkosten zusammensetzen (Anlage 1).

Beschluss 203/2016 
des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) 
vom 03.03.2016
2. Änderung Flächennutzungsplan Düben
- Abwägungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt 
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gemäß § 1 (7) BauGB die Abwägung nach öffentlicher Auslegung 
gem. § 3 (2) BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB den Entwurf der 
2. Änderung des Flächennutzungsplanes Düben der Stadt Coswig 
(Anhalt), entsprechend der Anlagen.
Das Ergebnis der Abwägung ist den Behörden und Bürgern mit-
zuteilen. 

Anlagen: 
Abwägungstabelle

Stricker	 Berlin
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeisterin
	 (im Original unterzeichnet)

Hinweis: 
Die Anlagen können von jedermann während der Dienststunden 
vom 18.03.2016 bis 08.04.2016 in der Stadt Coswig (Anhalt), Ver-
waltungsgebäude „Amtshaus“ in 06869 Coswig (Anhalt), Am Markt 
13, Fachbereich Bauwesen und Umwelt, eingesehen werden.

Beschluss 204/2016 
des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) 
vom 03.03.2016
2. Änderung Flächennutzungsplan Düben
- Feststellungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt 
gemäß § 7 BauGB die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Düben in der Fassung vom 15.01.2016 bestehend aus der Plan-
zeichnung einschließlich der textlichen Festsetzung als Feststel-
lungsbeschluss.
Anlagen:
Planzeichnung
Begründung

Stricker	 Berlin
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeisterin
	 (im Original unterzeichnet)

Hinweis: 
Die Anlagen können von jedermann während der Dienststunden 
vom 18.03.2016 bis 08.04.2016 in der Stadt Coswig (Anhalt), Ver-
waltungsgebäude „Amtshaus“ in 06869 Coswig (Anhalt), Am Markt 
13, Fachbereich Bauwesen und Umwelt, eingesehen werden.

Beschluss COS-BV-219/2016 des Stadtrates 
der Stadt Coswig (Anhalt) vom 03.03.2016

Annahme von Spenden an die Stadt Coswig (Anhalt) 
im Haushaltsjahr 2015
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die Annahme 
von Geldspenden sowie die Nutzung für den angegebenen Spen-
denzweck.

Stricker	 Berlin
Vorsitzender des Stadtrates 	 Bürgermeisterin
(Im Original unterzeichnet)	 (Im Original unterzeichnet)

Bekanntmachung

Sitzung des Wahlausschusses  
der Stadt Coswig (Anhalt)
Gemäß § 5 Abs. 3 KWO LSA gebe ich bekannt, dass die Sitzung 
des Gemeindewahlausschusses der Stadt Coswig (Anhalt) für die 
Feststellung des Wahlergebnisses der Ergänzungswahl zum Ort-
schaftsrat Bräsen am 21. März 2016, um 16.00 Uhr, im Ratssaal 
der Stadt Coswig (Anhalt), Am Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt), 
stattfindet. Gemäß § 5 Abs. 1 KWO LSA verhandelt und entschei-
det der Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung. Jedermann hat Zu-
tritt zu der Sitzung.

Tagesordnung:
1.	 Eröffnung der Sitzung
2.	 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-

schlussfähigkeit
3.	 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden An-

träge
4.	 Feststellung des Wahlergebnisses der Ergänzungswahl zum 

Ortschaftsrat Bräsen vom 13. März 2016 
5.	 Schließung der Sitzung
Ich weise darauf hin, dass der Wahlausschuss gemäß § 10 Abs. 3 
KWG LSA nur dann beschlussfähig ist, wenn außer dem Wahllei-
ter oder seinem Stellvertreter mindestens zwei Beisitzer oder ihre 
Stellvertreter anwesend sind.

Schneider
Stadtwahlleiter 
(Im Original unterschrieben)

Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes  
2016 des Eigenbetriebes Stadtwerke  
Coswig (Anhalt)
Der vorstehende Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Stadt-
werke Coswig (Anhalt) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Mit Schreiben des Landkreises Wittenberg vom 21.12.2015 unter 
Aktenzeichen: 15.2.Lehnert — wurde die Genehmigung zum Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Coswig (Anhalt)“ für 
das Wirtschaftsjahr 2016 erteilt.
Diesen Verfügungen trat der Stadtrat in seiner Sitzung am 03. März 
2016 mit Beschluss: COS-BV-211/2016 bei.
Der Wirtschaftsplan 2016 liegt nach Artikel 1 § 2 NKHR EinfG in 
Verbindung mit §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in der Zeit
	 vom 21. März 2016 bis 30. März 2016
zur Einsichtnahme in den Verwaltungsräumen des Eigenbetriebes 
Stadtwerke Coswig (Anhalt), 06869 Coswig (Anhalt), Schwarzer 
Weg 5, Zimmer Nr. 104 während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Coswig (Anhalt), den 04. März 2016

Berlin 
Bürgermeisterin
(im Original unterzeichnet und gesiegelt)

Wirtschaftsplan 2016
Auf Grund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG LSA) 
vom 24. März 1997, in der zurzeit gültigen Fassung sowie der 
Festlegungen der Betriebssatzung vom 08.12.2005 in der zurzeit 
gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in sei-
ner Sitzung am
	 Donnerstag, 3. Dezember 2015
den folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke 
Coswig (Anhalt) beschlossen.
1. 	 Es betragen
1.1.	 im Erfolgsplan 	 in TEURO
 	 die Erträge 	 2.885,8
 	 die Aufwendungen 	 2.885,0
 	 der Jahresgewinn 	 0,8
1.2.	 im Vermögensplan 	 in TEUR
 	 die Einnahmen 	 813,2
 	 die Ausgaben 	 813,2

2. Es werden festgesetzt:
2.1. 	 Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Inves-

titionsförderungsmaßnahmen auf TEURO	 185,0
2.2. 	 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 

TEURO	 0,0
2.3. 	 Der Höchstbetrag für Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 

2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch 
genommen werden dürfen, auf TEURO	  500,0

Coswig (Anhalt), den 04. März 2016

Berlin 
Bürgermeisterin
(im Original unterzeichnet und gesiegelt)
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als Ortswehrleiter gewählt haben und die Kameraden der Orts-
feuerwehr Weiden den Kameraden Lars Kolbe als Ortswehrleiter 
und den Kameraden Marko Specht als stellvertretenden Ortswehr-
leiter. Am 17. Februar wurde im Hauptausschuss die Bestellung 
der Kameraden unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis 
beschlossen. Er bat die Kameraden nach vorne, um den Amtseid 
vor der Bürgermeisterin abzulegen und die Ernennungsurkunde 
in Empfang zu nehmen. Die Bürgermeisterin, der Vorsitzende und 
der Stadtwehrleiters sprachen ihre Glückwünsche aus. 
Unter TOP 10 stand das Haushaltskonsolidierungskonzept zum 
Haushalt 2016 zur Beschlussfassung. Mehrheitlich wurde diesem 
zugestimmt. Zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2016 
nahm der Fraktionsvorsitzende der CDU und Finanzausschuss-
vorsitzende Herr Tylsch Stellung. Er verwies auf die Wichtigkeit 
des Beschlusses, der der Verwaltung die Handlungsfähigkeit gibt 
um geplante Investitionen in Gang zu bringen. Bei den finanziellen 
begrenzten Möglichkeiten war die Entscheidung, welche Maßnah-
men Priorität haben, nicht einfach. Er verwies auf Geschaffenes 
(vor allem im ländlichen Raum) und begrüßte, dass nun auch in der 
Kernstadt ein Fortschritt bei der Stadtbildverbesserung erkennbar 
ist. Der Nachholbedarf ist hier sehr groß. Aber auch 2016 sind wie-
der wichtige Baumaßnahmen im Plan, und so sollte es Ziel sein, 
mit der Verbesserung der Infrastruktur die Wirtschaft und den Tou-
rismus zu fördern. Er hofft, dass dies auch in der Zukunft gelingt.
Für die bisher geleistete Arbeit bedankte sich der Finanzausschuss-
vorsitzende bei der Bürgermeisterin und der Verwaltung und emp-
fahl dem Stadtrat dem Haushalt zuzustimmen. Der Stadtrat stimmte 
dem Haushalt mehrheitlich zu. Unter TOP 12 beschloss der Stadt-
rat einstimmig, die im Jahr 2015 der Stadt zur Verfügung gestellten 
Geldspenden für die verschiedensten Bereiche, anzunehmen. Als 
nächster Tagesordnungspunkt wurde die Verwaltungskostensat-
zung aufgerufen. Ohne Diskussion wurde sie mehrheitlich beschlos-
sen. Auch die Beschlüsse zur 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes Düben (Abwägungs- und Feststellungsbeschluss) wurden 
ohne Diskussion mehrheitlich beschlossen.
Zum Wirtschaftplan 2016 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig 
(Anhalt) verlangte die Kommunalaufsicht einen Beitrittsbeschluss, 
da die geplante Neukreditaufnahme nicht im vollen Umfang von ihr 
genehmigt wurde. Der Stadtrat stimmt dem einstimmig zu.
Nachdem es keine Anfragen, Anregungen und Mitteilungen gab, 
beendete der Vorsitzende den öffentlichen Teil der Sitzung.

H. Stricker 
Vorsitzender des Stadtrates

Stellenausschreibung

Mitarbeiter im Fachbereich Ordnung und Sicherheit
Die Stadt Coswig (Anhalt) liegt zwischen Elbe und Fläming. Sie 
hat ca. 12.500 Einwohner und besteht aus der Stadt Coswig (An-
halt) mit 16 Ortschaften.
Gesucht wird zum nächstmöglichen Termin ein Mitarbeiter im 
Fachbereich Ordnung und Sicherheit. Es handelt sich um eine 
Vollzeitstelle. Diese ist befristet bis zum 31.07.2017. Die Vergü-
tung erfolgt in der Entgeltgruppe 8 TVöD.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
•	 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
•	 SOG-Maßnahmen
•	 Sondernutzungen und Ausnahmegenehmigungen
•	 Bürgerberatung zu Fragen der Sicherheit und Ordnung
Ihr Profil:
•	 Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten
•	 Klar strukturierte, eigenständige Arbeitsweise, strategische 

Fähigkeiten

•	 Kommunikations- und Teamfähigkeit
•	 Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
•	 Sichere Anwendung aller Office-Programme; schnelle Einar-

beitung in neue Software

Ihre Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen und weiteren 
zu berücksichtigenden Unterlagen richten Sie bitte bis zum 
31.03.2016 an die 

Stadtverwaltung Coswig (Anhalt), Am Markt 1, 
06869 Coswig (Anhalt),
Personalbüro. Tel.: 034903 610176

(Der Eingang Ihrer Bewerbung wird nicht schriftlich bestätigt. 
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen beschrifteten und ausrei-
chend frankierten Rückumschlag bei, andernfalls werden nicht 
berücksichtigte Unterlagen mit Ablauf des 30.06.2016 vernich-
tet. Anfallende Kosten für ein Vorstellungsgespräch werden nicht 
erstattet.)

Berlin
Bürgermeisterin

Neues auf der Homepage  
der Stadt Coswig (Anhalt)
Lesen Sie neu auf: www.coswiganhalt.de

•	 Die Geschäftsstelle Reformationsjubiläum 2017 lädt zum Tag 
der offenen Tür am 19.03.2016 von 10.00 bis 15.00 Uhr in Wit-
tenberg ein.

•	 Tourenplan für die Abholung der alten Restabfallbehälter und 
Biotonnen (ohne Chip)

•	 Neu in Wittenberg: Selbsthilfegruppe für Jugendliche mit psy-
chischen Schwierigkeiten

Bericht über die 10. Sitzung des Stadtrates  
am 03.03.2016
Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung, begrüßte die Anwesenden 
und stellte die fristgemäße Einladung, die ordentliche Bekanntma-
chung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Der Stadtrat bestätigte 
darauf die Tagesordnung. Anschließend wies der Vorsitzende auf  
§ 33 KVG LSA und somit auf das Mitwirkungsverbot hin. Die Nie-
derschrift der 9. Sitzung des Stadtrates wurden ohne Änderungen 
bestätigt. Danach übergab der Vorsitzende der Bürgermeisterin das 
Wort zum Verlesen des Berichtes über die Arbeit der Verwaltung. 
Dieser Bericht wird in Kürze auf der Internetseite der Stadt Coswig 
(Anhalt) zu lesen sein (www.coswiganhalt.de). Interessierte Bürger 
erhalten einen Abdruck im Bürgerbüro der Stadt Coswig (Anhalt). 
Von den Stadträten gab es keine Anfragen zum Bürgermeisterbe-
richt. Zur Einwohnerfragestunde wurden nachgefragt, ob für den 
geplanten Ferienpark bei Köselitz eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung vorgenommen wurde und wo diese eingesehen werden kann. 
Der Fachbereichsleiter Bau Herr Sonntag, verwies auf das zustän-
dige Umweltamt, sagte aber auch eine schriftliche Antwort zu. 
Weiter wurde angefragt, wie viel Gülle bei der Schweinehaltung 
Düben GmbH entsteht und wohin diese verbracht wird. Gibt es ein 
Brandschutzkonzept für den Betrieb? Der Fachbereichsleiter Bau 
verwies auf die Aufsichtsbehörde beim Landkreis, die die Einhal-
tung der Verträge zur Entsorgung der Gülle kontrolliert und von der 
noch keine Unregelmäßigkeiten gemeldet wurden. Er erläuterte 
auch, dass es natürlich ein Brandschutzkonzept für den Betrieb 
gibt, das zurzeit auch auf die neuen Bedingungen angepasst wird. 
Weitere Anfragen gab es nicht.
Der Tagesordnung folgend stellte der Vorsitzende fest, dass die 
Kameraden der Ortschaft Wörpen den Kameraden Sven Kühne 

Mitteilungen aus dem Rathaus
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Leben in Coswig (Anhalt) – Bürgerumfrage

1. In welchem Stadt- oder Ortsteil der Stadt Coswig (Anhalt) wohnen Sie?

2. Seit wann wohnen Sie in Ihrem Stadt- oder Ortsteil? Bitte tragen Sie das Jahr ein.

3. Haben Sie vor oder sind Sie gezwungen, in den nächsten fünf Jahren aus Ihrer jetzigen Wohnung auszuziehen?

ja|| möglicherweise|| nein (… bitte weiter zu Frage 6)||

4. Falls Sie umziehen wollen: Warum wollen oder müssen Sie umziehen?

familiäre Gründe|| Erwerb von Haus-/Wohneigentum|| Wohnung ist zu groß||

berufliche Gründe|| zu hohe Miete bzw. Betriebskosten|| Wohnung ist zu klein||

gesundheitliche Gründe (Wohnung ist ||
nicht alten-/ behindertengerecht)

anderer Stadt-/Ortsteil ist attraktiver|| anderer Grund:||

5. Falls Sie umziehen wollen: Wo wollen Sie nach dem Umzug wohnen?

im selben Stadt-/ Ortsteil|| in Lutherstadt Wittenberg|| in Sachsen-Anhalt||

in der Kernstadt Coswig (Anhalt)|| in Dessau-Rosslau|| in einem anderen Bundesland||

in einem anderen Stadt-/ Ortsteil|| in der näheren Umgebung Coswigs|| das weiß ich noch nicht||

6. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie ganz allgemein mit dem Stadt- oder Ortsteil, in dem Sie leben?

sehr zufrieden|| zufrieden|| weder zufrieden ||
noch unzufrieden

unzufrieden|| sehr unzufrieden||

7. Wie wichtig ist für Sie die Kernstadt Coswig (Anhalt) im Alltag?

sehr wichtig|| wichtig|| weder wichtig noch ||
unwichtig

unwichtig|| sehr unwichtig||

8. Wie sehr fühlen Sie sich mit der Kernstadt Coswig (Anhalt) verbunden?

verbunden|| eher verbunden|| weder verbunden ||
noch beziehungslos

eher beziehungslos|| beziehungslos||

9. Mit welchem anderen Stadt- oder Ortsteil der  Stadt Coswig (Anhalt) fühlen Sie
sich verbunden?

10. Neben dem eigenen Auto: Welche anderen Verkehrsmittel nutzen Sie regelmäßig im Alltag?

Bahn|| Bus|| Fahrrad|| ich gehe zu Fuß|| ich fahre nur Auto||

11. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Angeboten von Bus und Bahn in Ihrem Stadt- oder Ortsteil?

sehr zufrieden|| zufrieden|| weder zufrieden ||
noch unzufrieden

unzufrieden|| sehr unzufrieden||

12. Wo kaufen Sie regelmäßig Ihre Lebensmittel ein?

in der Kernstadt Coswig (Anhalt)|| in Lutherstadt Wittenberg|| anderer Ort:||

in Jeber-Bergfrieden|| in Dessau-Rosslau||

13. Wo nehmen Sie regelmäßig Angebote im Bereich Kultur und Freizeit wahr?

im selben Stadt-/ Ortsteil|| in einem anderen Stadt-/ Ortsteil|| in Dessau-Rosslau||

in der Kernstadt Coswig (Anhalt)|| in Lutherstadt Wittenberg|| in der näheren Umgebung Coswigs||

Falls Sie diese in einem anderen Stadt- / Ortsteil wahrnehmen, in welchem?

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

wir möchten Sie einladen, mit uns über die Lebensqualität 
und die Zukunft der Stadt Coswig (Anhalt) und ihrer Gemein-
deteile gemeinsam nachzudenken.

Die Stadt Coswig (Anhalt) wird in den kommenden Monaten 
unter Begleitung des Büros für urbane Projekte aus Leipzig 
ein integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept – kurz 
IGEK – für die Stadt und ihre Ortsteile mit der Perspektive 
bis 2030 erarbeiten. Der hier vorliegende Bogen ist ein erster 
Schritt, um Erkenntnisse und Erfahrungen zur Lebensqua-
lität in den Gemeindeteilen zu erlangen und Positionen und 
Anregungen für die künftige Entwicklung aufzunehmen. Die 
Ergebnisse der Bürgerumfrage werden anonymisiert und im 
Rahmen der Konzepterstellung ausgewertet.

Am 28.April 2016 werden die Arbeit am IGEK Stadt Coswig 
(Anhalt) 2030 sowie die Ergebnisse dieser Umfrage in einem 
ersten Forum öffentlich vorgestellt. Das Forum ist zugleich 
der Auftakt für den anschließenden Beteiligungsprozess, zu 
dem wir Sie bereits heute herzlich einladen möchten.

Den ausgefüllten Fragebogen können Sie uns per Post zu-
senden oder in den Briefkasten des Rathauses einwerfen. 
Ferner können Sie den Bogen unter  
www.coswigonline.de abrufen.

Bis zum 01.04.2016 nehmen wir Ihre Antworten entgegen.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!
Doris Berlin, Bürgermeisterin
Wolfram Georg, Büro für urbane Projekte


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14. Wie oft engagieren Sie sich ehrenamtlich in Vereinen und Initiativen?

wöchentlich|| 2x im Monat|| 1x im Monat|| 1x im Quartal|| 1x im Jahr|| nie||

15. Wie oft nehmen Sie ehrenamtliche Angebote in folgenden Bereichen wahr?

wöchentlich 2x im Monat 1x im Monat 1x im Quartal 1x im Jahr nie
Kultur / Traditionspflege | || | | | |

Kirchgemeinde | | | | | |

Sport | | | | | |

Jugend | | | | | |

Feuerwehr | | | | | |

Fördervereine | | | | | |

16. Wie häufig nutzen Sie folgende Einrichtungen in Ihrem Stadt- und Ortsteil für gemeindliche oder  
gemeinschaftliche Aktivitäten? (z.B. Feste, Vereinssitzungen, Veranstaltungen, etc.)

wöchentlich 2x im Monat 1x im Monat 1x im Quartal 1x im Jahr nie
Bürger-/Dorfgemeinschaftshaus | | | | | |

Jugendclub | | | | | |

Feuerwehrhaus | | | | | |

Kirchl.  Gemeindehaus | | | | | |

Sporthalle / Sportplätze | | | | | |

Vereinsheime | | | | | |

Gaststätten | | | | | |

17. Wenn Sie auswärtigen Besuch haben, welche drei Orte würden Sie mit ihm im Gemeindegebiet besuchen?  
(z.B. Altstadt Coswig, Romantikmuseum, Naturparkhaus, Bismarckturm, Kliekener Aue, etc.)

18. Die Stadt Coswig (Anhalt) muss genau überlegen, wo sie ihre begrenzten Mittel einsetzt. Was meinen Sie:  
Wo sollte künftig gespart werden, wo nicht? Wählen Sie bitte jeweils drei Bereiche (aber nicht mehr).

sparen nicht sparen
Schulen und Kindertagesstätten | |

Angebote für Kinder und Jugendliche | |

Angebote für Senioren | |

Straßenbau und –sanierung (Gemeindestraßen, Radwege) | |

Brand- und Katastrophenschutz | |

Sauberkeit und Grünpflege | |

Naherholung, Grünanlagen, Parks | |

Schwimmbäder, Sportanlagen | |

Städtische Bibliothek | |

Musikschule | |

Museen, Ausstellungen | |

Veranstaltungen | |

Bürger-/ Dorfgemeinschaftshaus | |

19. Nennen Sie drei Schlagwörter die Sie als künftige Herausforderung für sich und/oder Ihre Ortschaft/Ihren 
Stadtteil in Zukunft sehen? (z.B. Überalterung, Verkehrsanbindung, Schulstandort, Gebäudeleerstand, etc.)

Für die Auswertung der Fragen sind noch einige Angaben zu Ihrer Person und Ihrem Haushalt nötig:
20. Leben Sie in einer Ehe oder Lebensgemeinschaft in einem  

gemeinsamen Haushalt?
ja, mit Partner/in|| nein||

21. Wie alt sind Sie? Bitte geben Sie Ihr Alter in Jahren an.

22. Sie sind ... männlich|| weiblich||

23. Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst  
mitgerechnet? Bitte tragen Sie die Zahl der Personen ein. 

24. In welchem Ort / in welcher Stadt gehen Sie einer Tätigkeit nach 
(Arbeit, Ausbildung, etc.)?


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Das Rathaus informiert

Öffnungszeiten über die Feiertage

Das Bürgerbüro/Stadtinformation und die Meldestellen ändern 
ihre Öffnungszeiten:
•	 am Donnerstag, dem 24.03.2016: 9.00 Uhr - 16.00 Uhr
•	 am Samstag, dem 26.03.2016: geschlossen

In Coswig (ANHALT)EN -  
95 Themen auf dem Weg zu Luther
Liebe Coswiger Einwohner, liebe Vereinsmitglieder, liebe Hei-
matverbundene,
beteiligen Sie sich an unserer Aktion und helfen Sie mit, bei der 
Bereitstellung von Texten und den dazugehörige Fotos um die 
Schönheiten unserer Region zu präsentieren und interessante 
sowie unterhaltsame Geschichten zu vermitteln. 

So einfach geht es:

Ihre Beiträge senden Sie bitte an: post@coswig-online.de
Haben Sie Fragen? Dann fragen Sie. Telefon: 034903  610113 
oder 610131

Folgende Plätze sind bereits mit Beiträgen belegt:
1.	 St. Nicolai Kirche
2.	 Bismackturm
3.	 Kupferhammer Thießen
4.	 Ziehbrunnen in Wahlsdorf
5.	 Adjuvanten-Verein
6.	 Das Coswiger Stadtwappen
7.	 Heinrich Berger
8.	 DEFA Film „Spur der Steine“
9.	 Elbefähre
10.	 Coswiger Kirchturm
11.	 Coswiger Polizeiordnung vor 100 Jahren

12.	 Das Treideln
13.	 Das Amtshaus
14.	 Friederickenstraße
15.	 Olympiasee
16.	 Caroline Bardua
17.	 Wein- Verbindung mit Rhein und Elbe
18.	 Alte Schmiede in Hundeluft

Das Coswiger Romantikmuseum freut sich  
über die Rückkehr der „Heiligen Cäcilie“
Ein besonderes Gemälde der Coswiger Romantikausstellung 
„Die Heilige Cäcilie“ ist nach umfangreicher Restaurierung wie-
der zurück.
Besonders das Motiv der „Heiligen Cäcilie“, die Schutzpatronin 
der Kirchenmusik, war seit Jahrhunderten für viele Künstler dar-
stellungswürdig und ist für das Coswiger Romantikmuseum ein 
besonderer Schatz.

Durch die Restauratorin Frau Haselbach aus Halle wurde der 
Schmuckrahmen des Gemäldes komplett erneuert. Bei der 
Größe des Gemäldes ist dies schon eine Herausforderung. Das 
Gemälde selbst wurde an den verschiedensten übermalten Flä-
chen wieder gesäubert und erhält dadurch eine sehr schöne 
farbliche Darstellung. Alle Restaurationsarbeiten, die wirklich 
sehr umfangreich waren, wurden von Frau Haselbach komplett 
dokumentiert.

Nun erstrahlt die „Heilige Cäcilie“ wieder im neuen Glanz und ist 
für unsere Ausstellung eine große Bereicherung.

Mit der Restauration der „Heiligen Cäcilie“ und den beiden Ge-
mälden „Marianne Bardua“ und „Ernst Friedrich Ludwig Bar-
dua“ sind die Restaurationsarbeiten im Romantikmuseum erst 
einmal abgeschlossen und die Ausstellung ist wieder komplett.
Schauen Sie einfach mal selbst vorbei, ein Besuch lohnt sich!!
Aber nicht nur das Romantikmuseum ist sehenswert, auch für 
unsere Ausstellungen im Museum möchte ich Ihr Interesse we-
cken.
Besonders die „Töpferaus-
stellung - Coswig als Töpfer-
stadt“ im Klosterhof verbirgt 
so manchen Schatz, den 
es sich lohnt anzuschauen. 
Manch Besucher hat in dieser 
Ausstellung Ausstellungsstü-
cke gefunden, die eine sehr, 
sehr lange Geschichte erzäh-
len können und man findet 
vielleicht Ausstellungsstücke, 
die man selbst im eigenen 
Haushalt schon mal besessen 
hat.
Auch die Elbeausstellung 
„Elbe - Biographie eines Flus-
ses“ im Klosterhof, dargestellt 
mit vielen Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen an der Elbe, hat 
seinen besonderen Reiz. In dieser Ausstellung wird in 4 Räumen 
gezeigt, wie das Leben an der Elbe und mit der Elbe früher war 
und heute mit seinen vielen schönen Seiten besonders lebens-
wert ist.

Wir hoffen ihr Interesse geweckt zu haben und würden uns freu-
en sie als Besucher in unseren Ausstellungen begrüßen zu kön-
nen. Alle drei Ausstellungen im Coswiger Museum können mit 
einer Eintrittskarte besucht werden.

Vielleicht ein Besuch mit Verwandten/Bekannten zu den Oster-
feiertagen??
Unser Museum hat geöffnet:
Montag - Freitag von 	 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag von 	 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
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(Zum Titelbild)

Nächste Stadtführung
Herzliche Einladung zur nächsten historischen und öffentlichen 
Stadtführung in Coswig - am Samstag, dem 19. März, um 17.00 Uhr.
Unter dem Motto „Mit Mittelalter Sprüchen - rund ums Bier 
durch Coswig“ werden Sie einen kleinen Rundgang durch die 
Altstadt erleben, gewürzt mit vielen witzigen und lustigen Sprü-
chen um das Thema Bier. Sie erfahren obendrein noch allerhand 
Wissenswertes über unser Elbestädtchen.
Natürlich darf zum Abschluss des Rundganges eine kleine Bier-
verkostung im Keller des Rathauses nicht fehlen! Lassen Sie 
sich überraschen und seien Sie einfach mit dabei - wir würden 
uns freuen!
Treffpunkt ist 17.00 Uhr auf dem Marktplatz, wo Sie Ihr Eintritt-
sticket zum Preis von 6,00 EUR erhalten, um Voranmeldung 
wird unbedingt gebeten unter: 034903 610112 Bürgerbüro/
Stadtinformation.

Gabriele Isermann

Landeswettbewerb „Jugend musiziert“
Vom 04.03. bis 06.03.2016 fand der  Landeswettbewerb „Ju-
gend musiziert“ in der Hansestadt Stendal statt. Aus der „Hein-
rich Berger“ Musikschule Coswig nahmen 7 Schüler teil.
In der Kategorie Zupf-Ensemble startete am Samstag, den 
5.3.2016 im Rathaus der Stadt Stendal das Gitarren-Quintett 
(Lukas Giese, Anton Orlowski, Jonathan Moeller, Mika Hennig, 
Marius Glöckner) der Coswiger Musikschule in der Altersgruppe 
II und erspielte sich einen 2. Preis mit 20 Punkten.

Ebenfalls am Samstag waren auch die Harfenensembles im 
Landratsamt Stendal zu erleben. In der Altersgruppe III spielten 
aus der Coswiger Musikschule im Duo Julia Koch und Marlene 
Koch. Sie erzielten einen 2. Preis mit 22 Punkten.

(Reihenfolge Bild von l. nach r. Julia Koch, Marlene Koch)

Ein erfolgreicher Tag  
für die Ein-Stein-Grundschule Klieken
Voller Vorfreude seitens der Teammitglieder sowie des Fanblocks 
starteten wir am 18. Februar 2016 mit dem Bus nach Wittenberg 
zum Wettbewerb „Grundschule macht sich fit“. Nach dem ge-
meinschaftlichen Aufwärmen ging es zur ersten Station, der ersten 
Hilfe, an dem das DRK viele hilfreiche Tipps für den Notfall gab. 
Danach konnten die Sportler endlich aktiv werden. An vier Statio-
nen stellten sie ihr Können unter Beweis: Seilspringen, Dreisprung, 
Kurzsprint mit Start aus dem Liegen sowie Medizinballstoßen. Un-
sere Kinder kämpften um jeden Meter, um jede Sekunde. Nach 
einer kurzen Pause standen die Staffelwettbewerbe  auf dem Pro-
gramm. In fünf Läufen mit unterschiedlichen Anforderungen (z. B. 
Bankziehen, Zielwerfen) gab unser Team alles und schaffte es, drei 
Durchgänge in einer Gruppe von fünf starken Schulen jeweils als 
Zweiter zu beenden. Für uns als Fanblock machte es super viel 
Spaß, zu sehen, mit welcher Freude aber auch Anstrengung un-
sere Schüler an den Start gingen. Am Schluss der Wettbewerbe 
stand das Tauziehen an und damit die Frage: Wie viel Kraft haben 
unsere Sportler noch? Der erste Durchgang war super spannend, 
denn die gegnerische Mannschaft begann stark, doch dann er-
oberten wir Zentimeter um Zentimeter zurück und gewannen 
diesen Kampf. Einmal in Siegerlaune war das zweite Team schon 
nach wenigen Sekunden geschlagen. Mit dieser Überlegenheit 
hatten alle nur vorsichtig geliebäugelt. Dann wurde es spannend: 
Welchen Platz haben wir in der Endabrechnung aller 15 teilneh-
menden Grundschulen belegt? Wir waren uns einig, dass ein sehr 
starkes Team unsere Grundschule vertreten hat und wurden be-
stätigt, als das Ergebnis verkündet wurde: Platz 7! Eine tolle Leis-
tung, für die wir an dieser Stelle auch der Sportlehrerin Frau Knabe 
danken möchten, die die Kinder hervorragend vorbereitet hat.

Anja Seybold-Henze
Vorsitzende Schulelternrat der Ein-Stein-Grundschule Klieken 

Unsere erfolgreichen Sportler 

Vereine und Parteien

Die DRK-Begegnungsstätte Coswig informiert

Info, Info, Info, Info, Info, Info, Info, Info

Einige freie Plätze in den Gymnastikgruppen
auch in den umliegenden Gemeinden.
Senioren-Gymnastik ist ein sanftes Ganzkörpertraining, um die 
Kraft und Beweglichkeit zu stärken und zu erhalten.
Entscheiden Sie sich schnell, informieren Sie sich oder 
kommen Sie zu einer kostenlosen Schnupperstunde!
Anmeldungen und Informationen ab sofort möglich!
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Spezielles Angebot der Woche 21.03. - 24.03.2016
Montag, 21.03.16
10.00 - 12.00 Uhr	 Beratung Ehrenamtsbörse (für Organisatio-

nen, Vereine und Freiwillige)
14.00 Uhr	 Treffen der Brett- und Kartenspieler
Dienstag, 22.03.16 	Wellnesstag
Abfahrt 9.15 Uhr	 Besuch der Salzoase Roßlau
13.00 - 15.00 Uhr	 Kleiderkammer Derzeit haben wir gute 

Kinderbekleidung im Lager. Es fehlt in 
unseren Kleiderkammern aktuell an tragfä-
higer Bekleidung für Männer! Vorrangig feh-
len die Größen S bis L und Schuhe in den 
Größen 42 bis 45!

18.10 Uhr	 Hatha-Yoga mit Frau Döhring in Cobbels-
dorf

18.30 Uhr	 Qi Gong mit Herrn Büttner
Mittwoch, 23.03.16
09.30 Uhr	 „Töpfern“ mit Frau Paasch
15.30 - 17.00 Uhr	 Raum und Zeit für Begegnungen zwischen 

Flüchtlingen und Einheimischen
19.30 Uhr	 Hatha-Yoga mit Frau Unger in Coswig
Donnerstag, 24.03.16 
09.00. - 11.00 Uhr	 Kleiderkammer 
	 Achtung - Frühjahrsputz im Schrank, die 

Sachen zum DRK! 
	 Wir sagen besten Dank!
11.00 Uhr	 Traditioneller Osterbrunch
	 Erleben Sie unser österliches Angebot mit 

allen Sinnen!
14.00 - 16.00 Uhr	 Beratung Ehrenamtsbörse (für Organisatio-

nen, Vereine und Freiwillige)

Spezielles Angebot der Woche vom 29.03. - 01.04.2016
Dienstag, 29.03.16
13.00 - 15.00 Uhr	 Kleiderkammer
18.10 Uhr	 Hatha-Yoga mit Frau Döhring in Cobbels-

dorf
18.30 Uhr	 Qi Gong mit Herrn Büttner
Mittwoch, 30.03.16 
15.30 - 17.00 Uhr	 Raum und Zeit für Begegnungen zwischen 

Flüchtlingen und Einheimischen
19.30 Uhr	 Hatha-Yoga mit Frau Unger in Coswig
Donnerstag, 31.03.16 
09.00. - 11.00 Uhr	 Kleiderkammer
14.00 - 16.00 Uhr	 Beratung Ehrenamtsbörse (für Organisatio-

nen, Vereine und Freiwillige)

Vorschau auf den April 2016
Baumblüten Tour-Natur pur in der Lausitz	(Halbtagesfahrt)
Zwischen Plessa, Döllingen, Hohenleipisch und Kraupa ist die 
schönste Zeit des Jahres angebrochen. Auf den Höhenzügen 
zwischen den Orten stehen gegenwärtig mehrere tausend Obst-
bäume in voller Blüte. Die Dörfer schweben nahezu auf weißen 
Wolken. Wir erleben diese blühende, duftende und summende 
Pracht hautnah auf dem Kremser. 
Termin: 27. April 2016

(Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.)
Anmeldungen und Informationen ab sofort möglich!
Ansprechpartnerin: Frau Kappel - Telefon: 034903 52021 

Soziales Hilfsangebot: Helfen, Betreuen, Pflegen, Beraten
Für uns ist häusliche Pflege ein Herzensbedürfnis und eine Sa-
che des Vertrauens. Unser qualifiziertes Personal kommt auch 
auf ärztliche Verordnung oder auf Ihren privaten Wunsch in Ihre 
Wohnung. Sie können mit unserer Hilfe in Ihrer häuslichen Um-
gebung bleiben, Krankenhausaufenthalte oder den Umzug in ein 
Pflegeheim vermeiden. Wir beraten Sie gern in einem persönli-
chen Gespräch. Sie erreichen uns über:
03923 6135756 oder über die Begegnungsstätte in der Schil-
lerstraße 4

Erste-Hilfe-Ausbildung
Nächster BG-Grundkurs-, Ersthelfer für Betriebe und LSM-
Lehrgang für Führerscheinbewerber

Termine: 	 auf Anfrage 
Ort des Lehrganges: 	 DRK-Kreisverbandshaus
	 Am Alten Bahnhof 11
	 06886 Wittenberg

Ort des Lehrganges:	 08.04.2016 
	 DRK Begegnungsstätte
	 Schillerstr. 4
	 06869 Coswig

Nächster BG-Kurs - Erste-Hilfe-Training, für Betriebe nach 
Vereinbarung!

Anmeldungen und Informationen ab sofort möglich!

Kontakte:
Leiterin: Marion Hausmann, 034903 52023
Verwaltung: Jacqueline Döhring, 034903 52024
Reisen: Anke Kappel, 034903 52021
Seniorentreff: 034903 52027 
E-Mail: aussenstelle.coswig@drk-wittenberg.de 

Veranstaltungsplan Stadtverband  
der Arbeiterwohlfahrt Coswig e. V.

Monat März 2016

Begegnungsstätte Elbstr. 1, 06869 Coswig
Tel. 034903 31355 

Do., 17.03.2016	 19.00 Uhr	  Klöppeln
Fr., 18.03.2016	   9.30 Uhr	  Turnen mit Fr. Eichler
Mo., 21.03.2016	 14.00 Uhr	  Kaffeenachmittag
Mi., 23.03.2016	 14.00 Uhr 	  Spielnachmittag 
Do., 24.03.2016 	   8.30 Uhr 	  Osterfrühstück
	 19.00 Uhr	  Klöppeln
Mi. 30.03.2016 	 14.00 Uhr 	  Spielnachmittag
Do. 31.03.2016 	 19.00 Uhr 	  Klöppeln

Mehrtagesfahrt
Vom 27.04.2016 bis 01.05.2016 fahren wir nach Sonnen/Pas-
sau. Uns erwartet ein 4* Hotel in sehr schöner Lage. Sauna und 
Schwimmbad sind vorhanden. Verschiedene Ausflüge stehen auf 
dem Programm. (Schifffahrt, Bayerwaldtour, Tschechien u. a.)

Vorschau
Tagesfahrt - Osterfahrt in den Thüringer Wald
Am Sa., d. 19.03.2016 wollen wir in Thüringen Osterbrunnen 
und Ostermärkte besuchen. Wir besuchen u. a. den Ostermarkt 
in Suhl (überdacht), Mittagessen mit Thüringer Klößen, Oster-
brunnen und Ostermarkt in Langewiesen, Kaffeetrinken, Fahrt 
über den Rennsteig bei Oberhof u. a. m.

FRÜHLINGSFEST der AWO
Am Samstag, dem 16.04.2016 findet um 14.00 Uhr unser Früh-
lingsfest mit den „Lustigen Musikanten“ von der AWO Witten-
berg statt.

Infos und Anmeldungen zu allen Veranstaltungen in unserer 
Begegnungsstätte oder telefonisch unter der Tel.-Nr. 034903 
31355. 
Unsere Fahrten und Ausflüge sind auch für Personen geeignet, 
die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Auch nicht Mitglieder sind uns 
herzlich willkommen.

Michalke
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Veranstaltung im Naturpark Fläming

Ach du „Grüne Neune“, eine oft genutzte Redewendung

Was dieser alte Spruch mit unserer Ernährung zu tun hat, wer-
den sie in einem Seminar am 20. März 2016 über frische Kräuter 
vor unserer Haustür erfahren.
Nun ist es so weit, die Tage werden wieder länger. Die dunk-
le Zeit des Winters ist vorüber. Das erste Grün sprießt überall. 
Auch heute, wo wir doch im Winter Gemüse und Obst zur Ver-
fügung haben, sehnen wir diese Zeit herbei. Wie sehnsüchtig 
müssen erst unsere Vorfahren die Zeit erwartet haben, als die 
ersten frischen Kräuter in der Natur erschienen.
Zu diesen ersten Vitaminspendern gehören auch der Löwenzahn 
und die Brennnessel. Auch heute können wir diese Geschenke 
der Natur nutzen.
Wie, warum gerade Neun und einiges über die Zubereitung, wird 
bei einem Kräuterspaziergang am Seminartag Erklärung finden.
Das dreistündige Sonntagsseminare mit Kräuterfrau Heike 
Brack beginnt um 14:00 Uhr. 
Veranstaltungsort:
Vereinshaus „Alte Schmiede“, Roßlauer Str. 30, 06868 Coswig 
(Anhalt) OT Hundeluft
Der Unkostenbeitrag beträgt 15,00 Euro pro Person.
Weitere Informationen, sowie die notwendige Voranmel-
dung bitte unter 034907 21144 bei Heike Brack oder Natur-
park Fläming e. V., Tel.: 034907 30745 (Anmeldeschluss ist 
Donnerstag, der 17.03.2016).

Einladung
Die Jagdgenossenschaft Serno führt ihre Mitgliederversamm-
lung am Sonnabend, dem 19.03.2016 durch. Alle Mitglieder sind 
herzlich eingeladen.
Ort:	 Sportlerheim Serno
Beginn:	 19:00 Uhr
Tagesordnung:
1)	 Begrüßung
2)	 Bericht Vorstand
3)	 Bericht Kassenwart
4)	 Bericht Kassenprüfer
5)	 Diskussion
6)	 Entlastung Vorstand
7)	 Entlastung Kassenwart
8)	 Vorstellung der Kandidaten für den Vorstand
9)	 Wahl des Vorstandes
10)	 Konstitution neuer Vorstand
11)	 Informationen
12)	 Schlusswort

Der Vorstand

Jagdgenossenschaft Ragösen

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaft Ragösen

Die Jagdgenossenschaft führt am Freitag, dem 8. April 2016 im 
„Rosenhof“ Ragösen, um 18.30 Uhr ihre Mitgliederversammlung 
durch. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1.	 Bericht des Vorstandes
2.	 Bericht der Revisionskommission
3.	 Diskussion
4.	 Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes und des 

Kassenwarts
5.	 Auszahlung der Jagdpacht
Um persönliche Teilnahme der Mitglieder wird gebeten (im Ver-
hinderungsfall eines bevollmächtigten Vertreters).
Bei Grundstücksveränderungen (Kauf, Erbschaft) ist ein gültiger 
Katasterauszug bis spätestens 1. April dem Kassenwart Werner 
Lorenz vorzulegen.

Vorstand der Jagdgenossenschaft Ragösen

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaft Cobbelsdorf
am Freitag, dem 01.04.2016 um 19.00 Uhr in Katrin’s Kantine, 
Cobbelsdorfer Hauptstraße 10, 06869 Coswig (Anhalt), OT Cob-
belsdorf.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
-	 gemeinsames Essen
-	 Bericht des Vorstandes
-	 Bericht des Kassenverwalters
-	 Bericht des Kassenprüfers
-	 Diskussion
-	 Beschluss zur Entlastung des Vorstandes
-	 Schlusswort
Zur Aktualisierung des Jagdkatasters bitten wir zu diesem Ter-
min alle Änderungen der Eigentumsverhältnisse mitzuteilen.

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Cobbelsdorf

10. Country und Line Dance Party
Im Saal des Cobbelsdorfer Kartoffelgasthauses
am Sonnabend, dem 2. April 2016
Einlass ab 18.00 Uhr
Beginn: 19.00 Uhr
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Heimat- und Geschichtsverein
Ein herzliches Dankeschön den Gästen und unseren Mitglie-
dern, die am 25. Jubiläum teilnahmen und uns weiteren Erfolg 
wünschten. Es war eine schöne Feier. Allen Mitgliedern „Danke“ 
für die langjährige Treue und Teilnahme an den Veranstaltungen.
Vorstand des Heimat- und Geschichtsvereins Coswig (Anhalt)

Rosi Ertelt	 Horst Stübler
Erika Gareis	 Heidemarie Grzech

Sportnachrichten

SV Blau-Rot Coswig

Sportnachrichten der Abteilung Handball

Ergebnisse vom 27./28.02.2016
Heimspiele
27.02.2016
Anhaltliga weibliche D-Jugend 
SV Blau-Rot Coswig - BSG Aktivist Gräfenhainichen	 11 : 26
Anhalt-Süd Liga männliche B-Jugend 
SV Blau-Rot Coswig - JSpG HBC Wittenberg/A.	 30 : 20
Spielbezirksübergreifende weibliche A-Jugend 
SV Blau-Rot Coswig - Langenbogener SV	 26 : 23
Anhaltliga Männer 
SV Blau-Rot Coswig 2 - SV 07 Apollensdorf	 19 : 32
Anhaltliga Männer 
SV Blau-Rot Coswig 1 - TuS 1947 Radis 3	 34 : 19
Anhaltliga Frauen 
SV Blau-Rot Coswig - TSV Blau-Weiß Brehna	 32 : 14

Heimspiele
28.02.2016
Anhaltliga männliche E-Jugend 
SV Blau-Rot Coswig - TuS 1947 Radis	 35 : 13
Anhaltliga männliche D-Jugend 
SV Blau-Rot Coswig - TuS 1947 Radis	 23 : 10

Auswärtsspiele
28.02.2016
Anhalt-Süd Liga weibliche C-Jugend 
SpG Weißenfels/Großgrimma - SV Blau-Rot Coswig	 28 : 13

Ergebnisse vom 05./06.03.2016
Auswärtsspiele
05.03.2016
Minis Staffel 2 Turnier in Zahna 	  2. Platz
Anhalt-Süd männliche B-Jugend 
SV Friesen Frankleben - SV Blau-Rot Coswig	 27 : 28
06.03.2016
weibliche A-Jugend SpG Weißenfels/G. - 
SV Blau-Rot Coswig 	  abgesagt
Anhaltliga Frauen SV Finken Raguhn - 
SV Blau-Rot Coswig	 16 : 27

Ansetzungen, 19./20.03.2016
Heimspiele
19.03.2016
10:30 Uhr 	 Anhaltliga männliche E-Jugend 
	 SV Blau-Rot Coswig - SG Kühnau 
11:45 Uhr 	 Anhaltliga männliche D-Jugend 
	 SV Blau-Rot Coswig - SG Kühnau 1
13:15 Uhr 	 Anhalt-Süd Liga männliche B-Jugend 
	 SV Blau-Rot Coswig - TuS 1947 Radis
15:00 Uhr 	 Anhaltliga Männer 
	 SV Blau-Rot Coswig 2 - HSV 2000 Zerbst
17:00 Uhr 	 Anhaltliga Frauen
	 SV Blau-Rot Coswig - HG 85 Köthen

Auswärtsspiel
20.03.2016
10:00 Uhr 	 Mini Turnier in Wittenberg Staffel 1 
14:00 Uhr 	 Anhalt-Süd Liga weibliche C-Jugend BSG Aktivist 

Gräfenhainichen - SV Blau-Rot Coswig

SV Blau-Rot Coswig e. V./Abteilung Fußball

Termine für die Wochenenden vom 18. - 20. März 2016

Männermannschaft/Punktspiel der Kreisoberliga Anhalt
Dessauer SV 97 gegen SV Blau-Rot Coswig
Sonnabend, 19. März 2016
Beginn 15:00 Uhr

A-Jugend/Punktspiel
CFC Germania Köthen gegen SV Blau-Rot Coswig 
Sonntag, 20. März 2016
Beginn 13:00 Uhr

C-Jugend/Punktspiel
SV Blau-Rot Coswig gegen SG Klieken/Jeber Bergfrieden
Sonntag, 20. März 2016
Beginn 10:00 Uhr

D-Jugend/Punktspiel
SG Coswig/Klieken gegen ESV Lok Dessau
Sonnabend, 19. März 2016
Beginn 09:30 Uhr

E-Jugend/Punktspiel
SV Blau-Rot Coswig gegen SG Empor Waldersee
Sonnabend, 19. März 2016
Beginn 10:30 Uhr

Die F-Jugend ist an diesem Wochenende spielfrei.

Termine für die Wochenenden vom 24. - 28. März 2016

Am Osterwochenende sind alle Coswiger Mannschaften spielfrei.

Die Abteilung Fußball des SV Blau-Rot Cos-
wig e. V. wünscht allen Spielern, Trainern, 
Schiedsrichtern, Sponsoren und Förderern, 
allen Zuschauern und ehrenamtlichen Hel-
fern ein frohes Osterfest.

SV Blau-Rot Coswig e. V.
Abteilung Fußball

Vorschau Fußball SG Blau-Weiß Klieken e. V.
Landesklasse: 
Samstag, den 19.03.2016, Anstoß 15.00 Uhr, Sportplatz Klieken 
SG Blau-Weiß Klieken : SG 1919 Trebitz

Kreispokal
Samstag, den 26.03.2016, Anstoß 14.00 Uhr, Sportplatz Dessau 
SG Abus Dessau : SG Blau-Weiß Klieken 

Kreisliga:
Samstag, den 19.03.2016, Anstoß 12.30 Uhr, Sportplatz Dessau 
Dessauer SV 97 II : SG Blau-Weiß Klieken II 

Kreispokal
Samstag, den 26.03.2016, Anstoß 14.00 Uhr, Sportplatz Roßlau 
SV Germania 08 Roßlau II : SG Blau-Weiß Klieken II 

C-Jugend
Sonntag, den 20.03.2016, Anstoß 10.00 Uhr, Sportplatz Coswig 
SV Blau-Rot Coswig : SG Klieken/Jeber-Bergfrieden

D-Jugend
Samstag, den 19.03.2016, Anstoß 9.30 Uhr, Sportplatz Coswig
SG Coswig/Klieken : ESV Lok Dessau

E-Jugend
Samstag, den 19.03.2016, Anstoß 10.30 Uhr, Sportplatz Coswig
SG Coswig/Klieken : SG Empor Waldersee
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Sportvorschau

SG Jeber-Bergfrieden/Serno I und II

Kreisoberliga
Samstag, den 19.03.2016, Anstoß: 15.00 Uhr
SG Jeber-Bergfrieden/Serno - BSV Vorfläming Deetz/Lindau

Samstag, den 26.03.2016, Anstoß: 15.00 Uhr
SG Grün Weiß Dessau - SG Jeber-Bergfrieden/Serno

Kreisklasse
Sonntag, den 20.03.2016, Anstoß: 14.00 Uhr
SG Jeber-Bergfrieden/Serno II - BSV Vorfläming Deetz/Lindau II

Stadtsportfest Volleyball 2016
Am 05.03. und 06.03.2016 fanden in der Stadtsporthalle die Vol-
leyballturniere der Herren und der Damen im Rahmen des dies-
jährigen Stadtsportfestes statt. Den Anfang machten am 05.03. 
die Herren mit einem Teilnehmerfeld von sieben Mannschaften. 
Nach insgesamt 21 spannenden Spielen stand die SG Jeber-
Bergfrieden als Sieger fest. Den zweiten Platz belegte Blau-Weiß 
Klieken vor dem SV Buro. Die Plätze vier und fünf gingen an 
das Fun-Team und die Mannschaft aus Thießen. Sechster wur-
de Blau-Rot Coswig vor dem Team der Coswiger Feuerwehr. 
Zum Turnier der Damen am 06.03. traten vier Mannschaften an. 
Daher konnte auch hier auf Vorrundenspiele verzichtet und die 
Sieger und Platzierten im direkten Aufeinandertreffen ermittelt 
werden. Am Ende setzte sich das Team „Kirsch-Kirsch“ vor dem 
Montagsclub aus Coswig durch. Den dritten Platz erreichte das 
Team „Mischung“ und die Handballdamen von Blau-Rot Coswig 
belegten Platz vier. Die Spiele fanden insgesamt in einer sehr 
fairen und angenehmen Atmosphäre statt. Dafür möchten wir 
uns bei allen Aktiven und Zuschauern bedanken. Unser Dank 
gilt auch den ehrenamtlichen Schiedsrichtern und der Abteilung 
Handball von Blau-Rot Coswig für ihre Unterstützung.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Coswig
Gottesdienste:
So., 20.03.
10.30 Uhr	 Coswig	 Gottesdienst
Do., 24.03., Gründonnerstag
16.30 Uhr	 Göritz	 Gottesdienst mit Tischabendmahl
18.00 Uhr	 Griebo	 Gottesdienst mit Tischabendmahl
Fr, 25.03., Karfreitag
  9.00 Uhr	 Cobbelsdorf	Gottesdienst mit Abendmahl
  9.00 Uhr	 Möllensdorf	 Gottesdienst mit Abendmahl
10.30 Uhr	 Coswig	 Gottesdienst mit Abendmahl
14.00 Uhr	 Senst	 Gottesdienst mit Abendmahl
14.00 Uhr	 Köselitz	 Gottesdienst mit Abendmahl
Sa., 26.03.
21.00 Uhr	 Klieken	 Osternacht
So., 27.03., Ostern
10.30 Uhr	 Coswig	 Familiengottesdienst mit Kirchcafé
Mo., 28.03., Ostermontag
  9.00 Uhr	 Wahlsdorf	 Gottesdienst
10.30 Uhr	 Griebo	 Gottesdienst
10.30 Uhr	 Wörpen	 Gottesdienst

Termine:
So., 20.03.
17.00 Uhr 	 Coswig	 Konzert zum Monatsausklang - 
			   Passionsmusik mit dem 
			   Coswiger Posaunenchor
Mi., 23.03. 
14.00 Uhr	 Coswig	 Frauenkreis St. Nicolai

Fr., 01.04.
18.00 Uhr 	 Coswig	 Konfitüre
Sa., 02.04.
  9.30 Uhr	 Coswig	 Kindervormittag

Regelmäßige Gemeindekreise
Junge Gemeinde	 donnerstags	 18.00 Uhr

Kirchenmusikalische Arbeitskreise:
Kirchenchor	 donnerstags	 19.30 Uhr
Posaunenchor	 dienstags	 18.30 Uhr
Jungbläser	 montags	 16.30 Uhr
Anfänger 
Posaunenchor	 freitags	 17.00 Uhr

Neuapostolische Kirche 
Neuapostolische Kirche Coswig (Anhalt) 
www.nakcoswig.de

Gottesdienste:
Sonntag, 20.03.
09.30 Uhr	 Gottesdienst in Coswig
Freitag, 25.03., Karfreitag
09.30 Uhr	 Gottesdienst in Coswig
Sonntag, 27.03., Ostern
09.30 Uhr 	 Gottesdienst in Coswig 
Mittwoch, 30.03.
19.30 Uhr	 Gottesdienst in Coswig

Gemeindechor:
Sonntag, 20.03.
nach dem Gottesdienst

Kinderunterrichte:
Sonntag, 20.03.
09.30 Uhr	 Vorsonntagsschule
09.30 Uhr	 Sonntagsschule

Gemeindevorsteher:
Gerald Müller
E-Mail: vorsteher@nakcoswig.de

Evangelische Hoffnungsgemeinde Zieko
Termine vom 17.03. bis 31.03.2016
Gottesdienste:
Sonntag, 20.03.2016, um 10.30 Uhr, in Buro
Indienstnahme des elektrischen Geläuts

Donnerstag, 24.03.2016, um 18.00 Uhr, in Zieko - Alte Ziegelei
Tischabendmahl

Freitag, 25.03.2016, um 10.30 Uhr, in Buko
Karfreitag mit Abendmahl

Samstag, 26.03.2016, 21.00 Uhr, in Klieken
Osternacht

Sonntag, 27.03.2016, 10.30 Uhr, in Düben 
Ostersonntag Familiengottesdienst

Andacht
Sonntag, den 27.03.2016, 10.00 Uhr, in Buko

Sprechzeiten im Gemeindebüro Zieko
dienstags und donnerstags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Telefon: 034903 62645
E-Mail: buero@hoffnungsgemeinde-zieko.de

Pfarrer Martin Bahlmann ist erreichbar unter
Telefon: 034907 30261 oder Mobil: 0173 5885771
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Regionalpfarramt Roßlau - Weiden
Gottesdienste, Gemeindenachmittage und Termine der Kin-
derkirche im März 2016

Büro:
Große Marktstr. 9
06862 Dessau-Roßlau
034901 949330

24.03.2016	 Gründonnerstag
18.00 Uhr 	 Hundeluft Markowsky
25.03.2016	 Karfreitag (Abendmahl)
  9.00 Uhr 	 Ragösen Markowsky
	 Karfreitag (Abendmahl)
10.30 Uhr	 Thießen Markowsky
	 Karfreitag (Abendmahl)
10.00 Uhr	 Grochewitz Simmering

27.03.2016 	 Ostersonntag
10.00 Uhr	 Weiden Oster - GD Simmering
 
Gemeindenachmittage:
16.03.2016
15.00 Uhr 	 Ragösen Simmering

Montags, 14.15 Uhr Thießen, Kindertreff für Schulkinder
19.03.2016, 10.00 Uhr Weiden, KONFETTI für Kinder vom 4. bis 
6. Schuljahr

Katholische Gemeinde St. Michael
20.03.2016, Sonntag (Palmsonntag)
09.00 Uhr 	 Hl. Messe in Coswig
22.03.2016, Dienstag
08.00 Uhr 	 Gottesdienst
24.03.2016, Gründonnerstag
19.00 Uhr 	 Hl. Messe vom letzten Abendmahl in Roßlau
25.03.2016, Karfreitag
10.30 Uhr 	 Kreuzwegandacht in Coswig
15.00 Uhr 	 Feier vom Leiden und Sterben des Herrn in Zerbst
26.03.2016, Karsamstag 
20.30 Uhr 	 Auferstehungsfeier in Roßlau
27.03.2016, Ostersonntag
08.45 Uhr 	 Osterhochamt in Coswig
10.30 Uhr 	 Osterhochamt in Zerbst
28.03.2016, Ostermontag 
10.30 Uhr 	 Hl. Messe in Roßlau
29.03.2016, Dienstag
08.00 Uhr 	 Gottesdienst in  Coswig
03.04.2016, Sonntag
09.00 Uhr 	 Hl. Messe
05.04.2016, Dienstag
08.00 Uhr	 Gottesdienst

Eine gesegnetes Osterfest und eine frohe Osterzeit wünscht
K. Hoffmann

Geburtstage

Die Bürgermeisterin der Stadt Coswig (Anhalt)  
gratuliert den Bürgern der Stadt Coswig (Anhalt)  
nachträglich ganz herzlich zum Geburtstag
Redaktionsschluss: 07.03.2016

am 03.03.	 Herr Heinz Zippel	 zum 85. Geburtstag
am 04.03.	 Frau Silke Amelung	 zum 70. Geburtstag
am 04.03.	 Frau Charlotte Bethge	 zum 85. Geburtstag
am 05.03.	 Frau Helga Michaelis	 zum 75. Geburtstag
am 05.03.	 Frau Liselotte Mosdorf	 zum 95. Geburtstag

am 05.03.	 Frau Brigitte Wutschke	 zum 85. Geburtstag
am 06.03.	 Frau Helga Otto	 zum 80. Geburtstag
am 07.03.	 Frau Doris Hornig	 zum 80. Geburtstag
am 12.03.	 Frau Renate Bendig	 zum 70. Geburtstag
am 14.03.	 Frau Edeltraud Gorzitze	 zum 80. Geburtstag
am 14.03.	 Herr Manfred Schlüter	 zum 80. Geburtstag
am 15.03.	 Herr Willi Hasemann	 zum 80. Geburtstag
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Die Bürgermeisterin gratuliert  
ganz herzlich nachträglich 
den Ehepaaren Christine und Klaus-Jürgen Nehring zum Fest 
der „Goldenen Hochzeit“, welches sie am 03.03.2016 fei-
ern konnten sowie dem Ehepaar Simone-Ramona und Kurt 
Franke zum Fest der „Goldenen Hochzeit“, welches sie am 
12.03.2016 feiern konnten. 
Wir wünschen beiden Paaren alles Gute, Gesundheit und 
noch viele schöne gemeinsame Jahre.

Die Bürgermeisterin der Stadt Coswig (Anhalt)  
und die Ortsbürgermeister/in gratulieren  
ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag

am 05.03.	 Frau Barbara Lenkeit 
	 aus Köselitz	 zum 70. Geburtstag
am 08.03.	 Frau Helga Preißner 
	 aus Senst	 zum 85. Geburtstag
am 12.03.	 Herr Gunter Markmann 
	 aus Klieken	 zum 75. Geburtstag
am 14.03.	 Frau Waldtraut Groß 
	 aus Köselitz	 zum 80. Geburtstag
am 15.03.	 Frau Irene Hennig 
	 aus Stackelitz	 zum 75. Geburtstag
am 15.03.	 Frau Gerda Märker 
	 aus Weiden	 zum 85. Geburtstag
am 15.03.	 Herr Horst Markgraf 
	 aus Serno	 zum 80. Geburtstag

Der Ortsbürgermeister Herr Schröter  
gratuliert ganz herzlich nachträglich 
dem Ehepaar Brigitte und Siegfried Friebel aus Klieken zum 
Fest der „Diamantenen Hochzeit“, welche sie am 03.03.2016 
feiern konnten. Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und 
noch viele schöne gemeinsame Jahre.


